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 Veröffentlicht am 30.03.1987

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Satz1;

UStG 1972 §12 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Bei einer als Bauherr auftretenden Gemeinschaft zukünftiger Wohnungseigentümer ist die Gemeinschaft und nur

diese Empfänger von Lieferungen und sonstigen Leistungen der Bauausführungen und zugleich jener Unternehmer,

der aus Anlaß der Übergabe der für die einzelnen Wohnungseigentümer bestimmten Wohnungen an diese iVm der

jeweiligen Einräumung des ausschließlichen Nutzungsrechtes selbst Umsätze tätigt.
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